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Sehr geehrte Vorlesungsteilnehmer ! 
 

Die Tätigkeit des Strafverteidigers könnte für einige von Ihnen in ein paar Jahren zum 

persönlichen Berufsalltag gehören. Wenn Sie nämlich Rechtsanwalt werden wollen und ein 

besonders ausgeprägtes Interesse am Strafrecht haben, ist die Strafverteidigung das anwaltliche 

Berufsfeld, das zu Ihnen passen dürfte. Momentan geht es für Sie aber erst einmal darum, das 

Studium erfolgreich zum Abschluss zu bringen, d. h. die Prüfungen (Schwerpunktbereich, 

Pflichtfach) zu bestehen.  Die Vorlesung, die hier vorgestellt wird und die heute beginnt,  

bereitet Sie auf beide Teile der Prüfung vor. Sie gehört zwar systematisch zu den 

Lehrveranstaltungen des Schwerpunktbereichs „Wirtschafts-, Steuer- und Umweltstrafrecht“. 

Der Stoff der Vorlesung ist aber zum größten Teil Strafprozessrecht und – in geringerem 

Umfang – materielles Strafrecht. Das sind Fächer des Pflichtfachbereichs.  In der 

Pflichtfachprüfung warten zwei Strafrechtsklausuren auf Sie, in der mündlichen Prüfung 

werden Sie auch zum Strafrecht befragt und dabei spielt das Strafprozessrecht eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Betrachten Sie den Nutzen der Vorlesung und Ihrer Teilnahme daran 

also auch unter dem Blickwinkel der Verfestigung, Vertiefung  und Erweiterung ihrer 

Kenntnisse im Strafrecht und im Strafprozessrecht und gestalten Sie Ihre Mitarbeit auch als 

Repetitorium in diesen Fächern.  

 

In den 11 Kapiteln werden Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Tätigkeit des 

Strafverteidigers im Strafverfahren in Deutschland erläutert.  Zur Veranschaulichung wird die 

Rechtsmaterie mittels kleiner Fallbeispiele in einen  lebensnahen Kontext gestellt. Am Ende 

jedes Kapitels erhalten Sie Wiederholungsfragen, mit denen Sie Ihren persönlichen Lernerfolg 

überprüfen können.  

 

Spezielle Literatur zur Strafverteidigung benötigen Sie nicht. Alle Einzelthemen der Vorlesung 

sind Gegenstand der Kommentare und Lehrbücher zur StPO und zum StGB. Für Einarbeitung, 

Vertiefung  und Wiederholung genügt diese Literatur voll und ganz.  

 

Der „Vorlesungsbegleiter“ wird Ihnen  von Woche zu Woche Informationen zur 

zurückliegenden und / oder zur nächsten Vorlesung und Anregungen zur Vor- und 

Nachbereitung geben.  

 

Ich wünsche Ihnen in diesem Wintersemester in Ihrem Studium viel Erfolg, nicht nur in dieser 

Vorlesung. 

 

 

Wolfgang Mitsch, im Oktober 2019 



 


